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Axel Wegmann 
 Geschäftsführer 

Liebe Newsletter-Leserinnen und Leser,  

 

der harte Kampf hat sich gelohnt. „Aufschwung in Sicht!“ – melden viele aktuelle Presseberichte.  

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob dieser Aufschwung konjunkturell oder saisonal bedingt ist. 

 
Wir werden diese „Schlacht“ gewinnen.  

Das gesamte proSoft – Team wünscht Ihnen viel Erfolg. 

 

Herzlichst 

                                                                                                                         Ihr Axel Wegmann 
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NEUHEITEN IM MELDEVERFAHREN / KURZARBEIT                                                                               ÄNDERUNGSKÜNDIGUNG 

 

 

 
Das ELENAïVerfahren 

 

(Einführung ab Januar 2010) 

 
Modellprojekt zur sicheren Übermittlung und 

zentralen Speicherung eines multifunktionalen 

Verdienst-Datensatzes in einer Zentralen 

Speicherstelle. 
 

Wirtschaftsstandort Deutschland: Weniger Bü-

rokratie ïmehr Effizienz ï Innovationspotenzia-

le nutzen 

 
Die rund 2,8 Millionen Arbeitgeber in der Bundesre-

publik Deutschland stellen Jahr für Jahr etwa 60 Mil-

lionen Bescheinigungen aus – davon rund 99% in Pa-

pierform. Diese Nachweise benötigen Arbeitnehmer 
unter anderem, um gegenüber unterschiedlichen Stel-

len (Arbeitsverwaltung, Kommunen, Krankenkassen, 

Justiz) Leistungsansprüche geltend zu machen. So 

ermittelt zum Beispiel die Arbeitsverwaltung auf Basis 
der vom Arbeitgeber ausgestellten Arbeitsbescheini-

gung den Anspruch des Arbeitnehmers auf Arbeitslo-

sengeld – ein enormer Aufwand für alle Beteiligten. 

 

Die Arbeitgeber und ihre Dachverbände verfolgen 
deshalb seit einigen Jahren das Ziel, eine zentrale 

Datenbank zur sicheren Speicherung von Ar-

beitnehmerdaten einzurichten und sich damit 

dauerhaft von der Ausstellung und Archivierung der 
unterschiedlichen Bescheinigungen zu befreien. Äm-

ter, Verbände und Behörden könnten die für die Be-

rechnung und Gewährung von Ansprüchen erforderli-

chen Leistungsdaten elektronisch abrufen und verar-
beiten. Ein Verfahren, das viele Vorteile bietet. 

 

        

 

  

 

 
Dieser berechtigte Wunsch nach weniger Bürokratie 

und mehr Effizienz wurde von der Bundesregierung 

aufgegriffen: Im Rahmen des Aktionsprogramms „In 

formationsgesellschaft Deutschland 2006“ ist das 
ELENA-Verfahren (vormals Job Card) ein wichtiger 

Baustein zur Stärkung der deutschen Wirtschaft. 

Die Entlastung der Arbeitgeber durch die sichere 

elektronische Übermittlung von Beschäftigungs- und 
Entgeltdaten nach einheitlichen Standards und Nor-

men setzt erhebliche ökonomische Potenziale frei: Die 

rechnerische Entlastung bei den Personalverwal-

tungskosten könnte nach Berechnungen der Arbeit-

geber bis zu 500 Mio. € pro Jahr betragen. 
 

Neues Meldeverfahren: ELENA 
 

 
Wie immer laufen bereits bei proSoft Entwicklung und 

Optimierung, nach rechtlichen Vor- und Angaben, auf 

hoch touren, um Ihnen eine reibungslose Umstellung 

auf das ELENA Verfahren zu ermöglichen. 
 

 

Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen bei 

Kurzarbeit 

 
Für ab dem 1. Januar 2009 durchgeführte Kurzarbeit 

werden künftig ab dem siebten Kalendermonat des 

Bezugs von Kurzarbeitergeld die Sozialversiche-

rungsbeiträge auf Antrag vollständig von der 
Bundesagentur für Arbeit erstattet. Für die Be-

rechnung des Sechs-Monats-Zeitraums ist es ausrei-

chend, dass Kurzarbeit im Unternehmen oder in ein-

zelnen Unternehmensteilen durchgeführt wird. Dabei 
werden auch Zeiträume vor Inkrafttreten dieser Re-

gelung berücksichtigt. Bei Vorliegen der Vorausset-

zungen ist damit eine volle Erstattung der Sozialversi-

cherungsbeiträge für Zeiten der Kurzarbeit ab Juli 
2009 möglich. 

 

Zusätzlich zur vollen Erstattung wird geregelt, dass 

bei einer Unterbrechung der Kurzarbeit in einzelnen 

Betriebsteilen keine neue Anzeige bei der Bundes-
agentur für Arbeit erforderlich ist. Die Bezugsfrist 

läuft dann ohne Unterbrechung für den gesamten 

Bewilligungszeitraum weiter. 

Die Änderungen zum Kurzarbeitergeld gelten befristet 
bis zum 31. Dezember 2010. 

 

KURZARBEIT: Erstattung von Sozialversicherungsbei-

trägen 
 

 

proSoft möchten Sie darauf hinweisen, die Ihnen 

rechtlich zustehenden Sozialversicherungsbeiträge bei 

den entsprechenden Bundesagentur für Arbeit ein-
zufordern. 

 

  

 

 
Betriebsbedingte Änderungskündigung: Das 

neue Angebot muss inhaltlich bestimmt sein  

 

Eine Änderungskündigung ist unwirksam, wenn das 
Angebot des kündigenden Arbeitgebers unbestimmt 

ist. Der Arbeitnehmer muss dem Änderungsangebot 

sicher entnehmen können, welcher Vertragsinhalt 

zukünftig maßgeblich sein soll. 
 

Diese Klarstellung traf das Bundesarbeitsgericht 

(BAG) im Fall eines Arbeitnehmers, der bei einem 

Zeitarbeitsunternehmen beschäftigt war. Zwischen 

den Parteien bestand keine Tarifgebundenheit. Das 
Zeitarbeitsunternehmen kündigte das Arbeitsverhält-

nis fristgemäß und bot dem Arbeitnehmer einen neu-

en Arbeitsvertrag an. Dieser sah u.a. eine Bezugnah-

me auf einen Tarifvertrag vor. Sollte dieser unwirk-
sam sein, war ein anderer Tarifvertrag vorgesehen. 

Der Arbeitnehmer nahm die angebotene Änderung 

unter Vorbehalt an und erhob Änderungsschutzklage. 

 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das 

Landesarbeitsgericht hat ihr auf die Berufung des Ar-

beitnehmers hin stattgegeben. Die Revision des Zeit-

arbeitsunternehmens hatte keinen Erfolg. Die Richter 

wiesen darauf hin, dass es hier schon gar nicht darauf 
ankomme, ob ein wirksamer Kündigungsgrund vorlie-

ge. Das Zeitarbeitsunternehmen hatte vorgetragen, 

dass es den Arbeitnehmer nicht mehr dauerhaft zu 

den bisherigen Arbeitsvertragsbedingungen, d.h. zu 
sog. equal-treatment-Bedingungen, vermitteln 

konnte. Nach Ansicht der Richter sei die Änderungs-

kündigung nämlich schon deshalb unwirksam, weil 

das Änderungsangebot unklar sei. Für den Arbeit-
nehmer sei nicht ersichtlich, welche konkreten Ar-

beitsbedingungen für ihn zukünftig gelten sollten 

(BAG, 2 AZR 641/07). 

 
Betriebsbedingte Änderungskündigung 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itsg.de/upload/ELENA_Broschuere_2007_1111.pdf
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/ArtikelNeuregelungen/2009/2009-06-29-gesetzliche-neuregelungen-juli-2009.html#doc828918bodyText6
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/ArtikelNeuregelungen/2009/2009-06-29-gesetzliche-neuregelungen-juli-2009.html#doc828918bodyText6
http://www.steuerratgeber-online.de/Blog/betriebsbedingte-anderungskundigung-das-neue-angebot-muss-inhaltlich-bestimmt-sein/
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TARIFNEWS 

AMP-Jahrestagung 2009 - Das Fest der mittelständischen Personaldienstleister 

 

 

 

(Berlin, 18.06.2009) Der AMP hat seine diesjährige Jahrestagung am 17. Juni 2009  in Berlin veranstaltet). 

 
Im Mittelpunkt der geschlossenen Mitgliederversammlung am Vormit-

tag standen die Neuwahlen des Vorstands. Ohne Gegenstimmen und 

Enthaltungen wurden die 11 Kandidaten einstimmig von den Mitg-

liedern in den neuen Vorstand gewählt. Die Vorstandsmitglieder be-

stimmten Peter Mumme als Präsidenten, Theo Hermann und 
Helmut Syfuß als Vizepräsidenten sowie Mirco Melega und Hugo 

Schmitt als weitere Präsidiumsmitglieder. 

 

Infos AMP-Jahrestagung 2009 
 

 

 BZA-Regionalstruktur wächst 

Neue Bezirkssprecher für Ems-
land-Leer und Heilbronn-

Hohenlohe 

 

15.07.2009 bza // Die Regionalstruktur des Bundes-
verbandes Zeitarbeit ist um den neu gegründeten Be-

zirk Emsland-Leer (Region Nord) erweitert worden. 

Das Amt des für diesen Bezirk zuständigen Sprechers 

bekleidet ab sofort Leenhard Duis, Geschäftsführer 

der Temp-Work GmbH in Leer. Mit seiner Ernennung 
folgte der Vorstand des Bundesverbandes...  
 

BZA-Regionalstruktur 

 
 

DATENSCHUTZ 

Neue Regelungen im Datenschutz im Arbeitsver-

hältnis 

 
Anfang Juli wurden durch den Gesetzgeber Neurege-

lungen im Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes im 

Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ver-

abschiedet. Die neuen Gesetzesvorschriften sind ab 
dem 1. September 2009 in Kraft getreten.  

 

Nicht zuletzt aufgrund der immer weiter zunehmenden 

Technisierung der Arbeitsumwelt gerät die Thematik 

des Arbeitnehmerdatenschutzes zunehmend in das 
Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Dies wird nicht 

zuletzt dadurch „gefördert“, dass in diesem Bereich in 

der jüngeren Vergangenheit verschiedene Großunter-

nehmen im Hinblick auf den Umgang mit persönlichen 
Daten ihrer Mitarbeiter in der Medienberichterstattung 

erheblich in die Kritik geraten sind.  

 

Im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses häufen sich 
zwangsläufig im erheblichen Maße personenbezogene 

Daten über jeden einzelnen Arbeitnehmer an. Dies 

reicht von den im Rahmen der Bewerbung um den Ar-

beitsplatz vorgelegten Unterlagen (Schulbildung, Be-

rufsausbildung, beruflicher Werdegang etc.) über Be-
wertungen der Leistung und des Verhaltens des Ar-

beitnehmers bis hin zu Krankheits- und Urlaubsdaten. 

Hinzu kommen „unauffällige“ Datenerfassungen durch 

die Benutzung von Arbeitszeiterfassungssystemen, 
Verbindungsdaten von Telekommunikationseinrichtun-

gen oder Videoüberwachung von Arbeitsplätzen. Der 

zunehmende Umfang, in dem arbeitnehmerbezogene 

Daten durch den Arbeitgeber erhoben und verarbeitet 
werden, ermöglicht im Zusammenspiel mit den wach-

senden sich bietenden technischen Möglichkeiten, eine 

immer umfassende Überwachung des Verhaltens der 

Arbeitnehmer.  
 

Grundlage für den Umgang mit derartigen personen-

bezogenen Daten von Arbeitnehmern ist derzeit re-

gelmäßig das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

Daneben finden sich spezifische Regelungen zum Ar-
beitnehmerdatenschutz auch in anderen Gesetzen wie 

z.B. dem Betriebsverfassungs- bzw. Bundesper-

sonalvertretungsgesetz, im Arbeitssicherheitsge-

setz oder Telemediengesetz. Der Ruf – insbesonde-
re auch des Bundesdatenschutzbeauftragten – nach 

einem eigenständigen Gesetz zum Arbeitnehmerdaten-

schutz verhallte bisher ungehört. 

 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Gesetzgeber in 

diesem Bereich völlig untätig ist.  

 

 

 Änderungen des BDSG  

 

So hat der Bundestag am 3. Juli 2009 einen Gesetz-
entwurf zur Änderung des BDSG beschlossen, dem 

der Bundesrat am 10. Juli 2009 zugestimmt hat. Es 

ist vorgesehen, dass die Gesetzesänderungen zum 1. 

September 2009 in Kraft treten werden. In der Öf-
fentlichkeit haben in diesem Zusammenhang die Neu-

regelungen zur Stärkung des Datenschutzes für 

Verbraucher deutlich im Vordergrund gestanden. Die 

Endfassung des Gesetzentwurfes enthält nunmehr al-

lerdings auch Regelungen zum Arbeitnehmerda-
tenschutz.  

 

Neu in das BDSG wird ein § 32 aufgenommen, der 

zukünftig die Grundregelung des Datenschutzes 
im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses bilden 

wird. Diese speziell auf die Datenverarbeitung im Be-

schäftigungsverhältnis ausgerichtete Norm geht der 

bisher zur Anwendung kommenden Regelung in § 28 
Abs. 1 BDSG vor, soweit es sich um die Frage der 

Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-

zung personenbezogener Daten vor, im und nach 

dem Beschäftigungsverhältnis handelt. Durch die 

gesetzliche Neuregelung erfolgt jedoch kein erhebli-
cher Bruch mit der bisherigen Rechtslage.  

 

Ausdrückliches Ziel bei Schaffung des § 32 BDSG war 

es, die von der Rechtsprechung entwickelten Grund-
sätze zum Datenschutz im Beschäftigungsverhältnis in 

eine gesetzliche Regelung umzugießen. So gilt 

auch nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG zukünftig, dass 

personenbezogene Daten zu Beschäftigungszwecken 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen, 

wenn dies für die Entscheidung über die Begründung 

eines Beschäftigungsverhältnis erforderlich ist bzw. im 

Rahmen der Durchführung oder Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses notwendig wird. Neu regelt 

§ 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG ausdrücklich die Voraus-

setzungen für die Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten im Zusammenhang 

mit der Aufdeckung von Straftaten. Eine solche 
Datenverarbeitung soll nur dann möglich sein, wenn 

zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 

Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäf-

tigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbe-

zogener Daten zur Aufdeckung dieser Straftat erfor-

derlich ist und das schutzwürdige Interesse des Be-

schäftigten an dem Ausschluss der entsprechenden 
Datenverarbeitung nicht überwiegt, insbesondere 

nicht unverhältnismäßig ist. Dies entspricht letztlich 

der schon bisher geltenden Rechtsprechung, nach der 

eine entsprechende Datenverarbeitung regelmäßig 

nur bei einem bestehenden Anfangsverdacht möglich 
sein soll. Bei derartigen Überprüfungen ist im Hinblick 

auf die Verhältnismäßigkeit die Schwere des Eingriffs 

in das Persönlichkeitsrecht des Beschäftigten mit Art 

und Schwere der jeweiligen Straftat unter Berücksich-
tigung der Intensität des Verdachts gegen den Be-

schäftigten abzuwägen.  

 Was ist neu?  

 

In der Übertragung der bisherigen Grundsätze der 
Rechtsprechung zum Arbeitnehmerdatenschutz im 

Rahmen des § 32 Abs. 1 BDSG ergeben sich jedoch 

auch inhaltliche Änderungen. So sieht § 32 Abs. 2 

BDSG vor, dass die Einschränkungen des § 32 Abs. 1 
BDSG auch dann gelten, wenn personenbezogene Da-

ten verarbeitet werden, ohne dass dies automatisiert 

geschieht, oder wenn solche Daten aus einer nichtau-

tomatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die 

Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen Datei er-
hoben werden. Zwar gab es insoweit bereits in § 12 

Abs. 4 eine Vorgängerregelung, doch führt die gesetz-

liche Neuregelung dazu, dass der Anwendungsbereich 

für diese Regelung deutlich ausgedehnt wird. Bisher 
nicht erfasste handschriftliche Notizen oder Akten-

vermerke könnten unter die neue Regelung in § 32 

BDSG subsumiert werden.  

 
Eine weitere interessante Neuerung betrifft die Positi-

on des Datenschutzbeauftragten. Gemäß der Neu-

regelung in § 4f Abs. 3 wird dem Datenschutzbeauft-

ragten zusätzlich zu seiner bisherigen Sonderstellung 

auch ein Sonderkündigungsschutz eingeräumt. 
Nach der neuen Vorschrift soll eine Kündigung des 

Datenschutzbeauftragten nur dann möglich sein, 

wenn Tatsachen vorliegen, welche den Arbeitgeber 

auch zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist berechtigten. Demnach 

ist eine Kündigung nur in Form einer außerordentli-

chen Kündigung im Sinne des § 626 BGB möglich. 

Hinzu kommt, ähnlich wie im Fall von Betriebsräten, 
dass dieser Sonderkündigungsschutz für die Zeit 

eines Jahres nach Beendigung der Bestellung 

zum Datenschutzbeauftragten nachwirken soll. 

Dies wird die Position des Datenschutzbeauftragten 
für Mitarbeiter im Unternehmen deutlich attraktiver 

machen.  

 

 

Fazit  
 

Auch wenn die Neuregelungen des BDSG im Hinblick 

auf die allgemeinen Fragen des Arbeitnehmerdaten-

schutzrechtes keine wesentlichen Neuerungen brin-
gen, ergeben sich in Randbereichen (neuer § 32 Abs. 

2 BDSG, Sonderkündigungsschutz für Datenschutzbe-

auftragte) für die Praxis durchaus erhebliche Neure-

gelungen. Dies wird man in der künftigen Praxis be-
achten müssen. 

 

 

Neuregelung im Datenschutz 

 

 

Hier finden Sie einige Seminare: 

 

Seminare - Datenschutz angeboten durch DAS HÖFER 

 

http://www.amp-info.de/AMP-Aktuell.11+M56b195e9015.0.html
http://www.bza.de/439.html?&cHash=76965fa327&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=556
http://www.dashoefer.de/cgi-bin/news_more/news_more.pl?mitte=01&rechts=Detail&Article_ID=42095
http://www.dashoefer.de/php/produkte/seminar.php?id=3598&wa=PERS09U-30
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Ohne Arbeitswillen keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall  Quellenangaben 

 

 

Ohne Arbeitswillen keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
 

Bei einer Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit besteht nicht zwangsläufig ein Anspruch auf Lohnfortzah-

lung. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz im März diesen Jahres entschieden (LAG 

Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20. März 2009, Az.: 6 Sa 361/08). 
 

Hintergrund war ein vorangegangener Streit zwischen dem Arbeitgeber und einem Mitarbeiter, der daraufhin 

den Betrieb verlassen hatte. Nach Zeugenaussagen soll der Arbeitnehmer deutlich gemacht haben, dass er 

in dem Unternehmen nicht mehr weiter arbeiten wolle. Einige Tage später übersandte der Mitarbeiter eine 
Krankmeldung. 

 

Der Arbeitgeber erkannte die Krankmeldung nicht an und argumentierte, dass diese nur vorgeschoben sei, 

da der Mitarbeiter nicht mehr leistungswillig gewesen war. Er müsse deshalb dem Arbeitnehmer keinen Lohn 

mehr zahlen. 
 

Das LAG folgte in zweiter Instanz der Argumentation des Arbeitgebers. So hat ein Arbeitnehmer nach Auf-

fassung der entscheidenden Richter bei einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit nicht zwangsläufig 

Anspruch auf Lohnfortzahlung. Maßgebend ist, dass die Krankheit der einzige Grund für den Ausfall der Ar-
beitsleistung ist. Kann der Arbeitgeber dagegen beweisen, dass der Arbeitnehmer aus anderen Gründen 

nicht mehr arbeiten wollte, so entfällt der Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, so die Richter 

am LAG. 

 
 

Ohne Arbeitswillen keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

  

Allgemeine Quellen: 

 

BZA www.bza.de 

Destatis www.destatis.de  

Channelpartner www.channelpartner.de 

Haufe www.haufe.de 

IHK www.ihk.de 

TÜV www.tuev-sued.de/home_de  

Steuerratgeber www.steuerratgeber-online.de 

AOK www.aok.de/bundesweit 

Ihre – Vorsorge www.ihre-vorsorge.de 

AMP www.amp-info.de 

RSW Beck rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp 

VBG www.vbg.de  

Verlag das Höfer www.dashoefer.de 

REGIERUNGonline www.bundesregierung.de 

Bundesfinanzministerium www.bundesfinanzministerium.de 

Härting www.haerting.de  

 

     

ZUKÜNFTIGE STEUERÄNDERUNGEN 

 
 

Änderung bei der Umsatzsteuer 

 

§ 3a, b und e UStG, § 1 UStDV:  
Ort einer Dienstleistung 

 

Eine weitere EU-Richtlinie (2008/8/EG) brachte Ände-

rungsbedarf bei der Bestimmung des Dienstleistungs-
orts. Danach werden Dienstleistungen an Unter-

nehmer künftig grundsätzlich am Ort des Leis-

tungsempfängers bewirkt. 

Die bisherigen Regelungen, die bei Verwendung einer 

USt-IdNr. zu einer Ortsverlagerung führten, entfallen. 
Dazu werden ab 2010 die § 3a Abs. 2 Nr. 3c Satz 2 

und Nr. 4 Satz 2, § 3b Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2, 

Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 Satz 2 und § 3e UStG geän-

dert. 
 

Für Dienstleistungen an Nichtunternehmer verbleibt 

es beim Ort des leistenden Unternehmers. Aller-

dings gibt es im Gegenzug zu vielen Dienstleistungen 
(insbesondere: Vermittlungsleistungen, Dienstleistun-

gen im Zusammenhang mit einem Grundstück, Be-

förderungsleistungen, kulturelle, künstlerische, wis-

senschaftliche, unterrichtende, sportliche, unterhal-

tende oder ähnliche Leistungen, Verzehr an Ort und 
Stelle, Vermietung von Beförderungsmitteln, auf 

elektronischem Weg erbrachte Leistungen, Dienstleis-

tungen an im Drittlandsgebiet ansässige Nichtunter-

nehmer) neue Sonderregelungen, die den Leistungs-
ort für Umsätze an Letztverbraucher im Verbrauchs-

land festlegen. Die bisherige Regelung in § 1 UStDV 

findet sich ab 2010 inhaltlich in § 3a Abs. 6 und 7 

UStG wieder. 
 

Änderung bei der Umsatzsteuer 

  

 

Berechnung der Umsatzsteuer nach verein-

nahmten Entgelten 

 

Änderung von § 20 Abs. 2 UStG durch das Ge-

setz zur verbesserten steuerlichen Berücksich-

tigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerent-

lastungsgesetz Krankenversicherung) 

Durch Artikel 8 des Bürgerentlastungsgesetzes wird 

die Umsatzgrenze für die Berechnung der Umsatz-

steuer nach vereinnahmten Entgelten (Ist-

Versteuerung) auf bundeseinheitlich 500.000 Euro 

angehoben. Die Neuregelung wird rückwirkend zum 
1. Juli 2009 in Kraft treten und ist bis zum 31. De-

zember 2011 befristet. Im Vorgriff auf die zu erwar-

tende gesetzliche Regelung können Anträge auf An-

wendung der Ist-Versteuerung unter Berücksichti-
gung der neuen Umsatzgrenze ab sofort vom Finanz-

amt genehmigt werden. 

 

Umsatzsteuerberechnung 
 

           

  
 

Lohnsteuerliche Behandlung von Mahlzeitenge-

stellungen bei Auswärtstätigkeit 

(§ 3 Nummer 13 und 16, § 8 Absatz 2 Satz 6 
EStG) 

 

Anwendung des BFH-Beschlusses vom 19. No-

vember 2008 - VI R 80/06 - und der Lohnsteu-
er-Richtlinien (R 8.1 Absatz 8 Nummer 2 LStR 

2008) 

 

Die Rechtsgrundsätze des Beschlusses sind über den 

entschiedenen Einzelfall hinaus anwendbar. Es ist 
nicht zu beanstanden, wenn weiterhin nach den Re-

gelungen in den Lohnsteuer-Richtlinien 2008 (R 8.1 

Absatz 8 Nummer 2 LStR 2008) verfahren wird. 

 
Mahlzeitengestellung 

 

           

http://www.haerting.de/de/3_lawraw/aktuell/index.php?we_objectID=1423
http://www.bza.de/
http://www.destatis.de/
http://www.channelpartner.de/
http://www.haufe.de/
http://www.ihk.de/
http://www.tuev-sued.de/home_de
http://www.steuerratgeber-online.de/
http://www.aok.de/bundesweit
http://www.ihre-vorsorge.de/
http://www.amp-info.de/
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IN EIGENER SACHE 

 

 

proSoft erweitert Geschäftsführung 

 

Seit ersten Juli hat die proSoft EDV-Lösungen 

GmbH & Co. KG, der in Regensburg ansässige 

führende Softwareentwickler für Zeitarbeits-

software, die Geschäftsführung erweitert: 

 

Axel-Wilhelm Wegmann, Unternehmensgründer und 

Gesamtgeschäftsführer, erhält durch Jürgen Geisler 

als kaufmännischem Geschäftsführer Unterstützung, 

die operative Geschäftsführung übernimmt Denny 

Hölscher, der sich seit 2002 als Mitarbeiter des Ver-

triebsteams im Unternehmen proSoft engagiert. Die 

administrative Geschäftsführung obliegt ab sofort 

Tanja Wegmann, die bereits seit 2001 erfolgreich für 

proSoft tätig ist. 

 

 
 

von links: 

Jürgen Geisler (kaufmännische Geschäftsleitung), 

Axel Wegmann (Gesamtgeschäftsleitung),  

Denny Hölscher (operative Geschäftsleitung),   

Tanja Wegmann (administrative Geschäftsleitung) 

 

  

 

„Gerade in der jetzigen Zeit sind wir mit dieser Um-

setzung der schon länger geplanten Erweiterung der 

Geschäftsleitung auf dem richtigen Weg“, so Axel 

Wegmann. Und weiter: ĂMit unserer neuen Fir-

menstruktur, die auf vier Säulen beruht, hat 

sich proSoft an die internationalen Unterneh-

mensorganisationen angepasst. Mit dieser wer-

den wir uns umso gestärkter auf die Personal-

dienstleister und deren Bedürfnisse konzentrie-

ren könnenñ 

 

 

 

 

proSoftȤLohn erhält erneut ITSGȤZertifikat 

 

Im Juli 2009 wurde das LohnȤProgramm pro-

SoftȤLohn des Regensburger Unternehmens proSoft 

EDVȤLösungen GmbH & Co. KG durch die ITSG, In-

formationstechnische Servicestelle der gesetzlichen 
Krankenkassen GmbH, erneut geprüft.  

 

Die Hauptaugenmerke lagen auf der Verfahrenssi-

cherheit, der Ordnungsmäßigkeit der zu übertragen-
den Daten und der Anwenderfreundlichkeit der Soft-

ware. Hier bestätigt nun das Zertifikat die erfolgreiche 

Überprüfung und die hohe Qualität der Software 

AÜOffice® im Bereich LohnȤ und Gehaltsabrechnun-

gen. 

 

Die ITSG übernimmt als Dachverband der  
gesetzlichen Krankenkassen die Aufgaben und Pla-

nungen zur Realisierung des Datenaustausches und 

der damit angrenzenden Verfahren. Die Überprüfung 

durch die ITSG findet jährlich statt.  

 

  

 

proSoftȤLohn ist ein Teil der Software AÜOffice®.  

Mit AÜOffice® bietet proSoft Personaldienstleistern 

die Möglichkeit, nahezu alle Verwaltungstätigkeiten 

und betriebswirtschaftliche Abläufe zu kontrollieren 
und zu erleichtern. Derzeit sind über 800 Personal-

dienstleister in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz proSoftȤKunden. 

 

         

Noch kein proSoft-Lohn?! – Fragen Sie einen kos-
tenfreien Präsentationstermin an unter: Lohn 
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Gewährleistungs- und Haftungsausschlussklausel zur Verwendung als Anhang zu den Newslettern 
 
DIE IN DIESEM NEWSLETTER ENTHALTENEN NACHRICHTEN DIENEN AUSSCHLIESSLICH IHRER INFORMATION. PROSOFT ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND KEINE HAFTUNG FÜR DIE IN DIESEM NEWSLETTER 
ENTHALTENEN INFORMATIONEN. 
 
Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben lediglich den Kenntnisstand von proSoft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Newsletters wieder. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in die-
sem Newsletter gegebenen Informationen aufgrund unregelmäßiger Erscheinungsperioden nicht mehr aktuell sein können. Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen sind keine wie auch immer gearteten Zusi-
cherungen von proSoft. proSoft übernimmt für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen keine Gewährleistung und keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. 
 
Wir freuen uns über jede Art von Hinweisen und Links auf den Newsletter oder auf einzelne Artikel. Wer allerdings komplette Artikel aus den Newsletter verbreiten will, muss uns unbedingt vorher fragen. Andernfalls wä-
re dies eine Urheberrechtsverletzung – auch dann wenn der Artikel ausschließlich in Mailinglisten oder Foren verbreitet wird. 
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